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1 Anlass und Gegenstand der vorliegenden Stellungnahme 

Seit dem WS 2006/07 sind für das Studium an niedersächsischen Hochschulen Studien-

beiträge zu zahlen. Die Höhe der Beiträge liegt unabhängig von der Hochschule und vom 

jeweils studierten Fach bei 500 Euro je Semester. In bestimmten Fällen können Studie-

rende von der Pflicht zur Zahlung der Beiträge ausgenommen werden, so bspw. bei der 

Betreuung von Kindern bis zu 14 Jahren oder bei der Pflege eines nahen Angehörigen 

(vgl. § 11 Abs. 4. NHG). Zudem sieht das NHG die Möglichkeit vor, die Studienbeiträge im 

individuellen Fall ganz oder teilweise zu erlassen, wenn ihre Entrichtung zu einer unbilli-

gen Härte führen würde. Die Pflicht zur Zahlung von Studienbeiträgen erstreckt sich auf 

die Dauer der Regelstudienzeit zuzüglich von maximal vier weiteren Semestern. Besteht 

die Immatrikulation über diesen Zeitraum hinaus, werden gemäß § 13 NHG Langzeitstu-

diengebühren fällig. Sie betragen derzeit 600 Euro für die beiden ersten Semester, 700 

Euro für die beiden darauffolgenden Semester und für die sich daran anschließenden 

Semester 800 Euro (abweichende Festlegungen im Falle von Trimestern). 

Die niedersächsische Landesregierung beabsichtigt, die Studienbeiträge zum 

WS 2014/15 abzuschaffen. Sie verfolgt damit das Ziel, finanzielle Hürden beim Hoch-

schulzugang abzubauen und damit auch die Chancengleichheit beim Hochschulzugang 

zu erhöhen. Die entfallenden Einnahmen sollen den Hochschulen kapazitätsneutral und 

in voller Höhe aus Landesmitteln kompensiert werden. Mit Blick auf die Langzeitstudi-

engebühren ist vorgesehen, die Staffelung nach der Zahl der Semester der Studienzeit-

überschreitung aufzuheben und auf einheitlich 500 Euro je Semester festzulegen. Zudem 

ist geplant, den Zeitpunkt, ab dem die Zahlungspflicht für Langzeitstudiengebühren ein-

tritt, um zwei Monate weiter nach hinten zu verlagern. Damit soll den betroffenen Stu-

dierenden das Absolvieren der Studienabschlussphase erleichtert und dem Studienab-

bruch entgegengewirkt werden. 

Zur legislativen Umsetzung dieser Änderungen hat die niedersächsische Landesregie-

rung einen entsprechenden Gesetzentwurf (Gesetz zur Verbesserung der Chancen-

gleichheit durch Abschaffung und Kompensation der Studienbeiträge) vorgelegt (vgl. 

Drucksache 17/741 des Niedersächsischen Landtages), der Gegenstand der Anhörung im 

Ausschuss für Wissenschaft und Kultur des niedersächsischen Landtages ist. Die vorlie-

gende Stellungnahme des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsfor-

schung bezieht sich auf diesen Gesetzentwurf. Im Folgenden werden in Abschnitt 2 zu-

nächst die mit dem Gesetzesentwurf verfolgten Ziele der Verringerung finanzieller Hür-

den und der Verbesserung der Chancengleichheit aus Forschungssicht kommentiert, 

während in Abschnitt 3 zu einzelnen Regelungen des Gesetzentwurfs Stellung genom-

men wird.  

2 Zu den mit dem Gesetzentwurf verfolgten hochschulpolitischen Zielen 

2.1 Studienbeiträge und Studierwahrscheinlichkeit 

Gemäß den Ausführungen im Begründungsteil zum Gesetzentwurf verfolgt die Nieder-

sächsische Landesregierung das Ziel, „mehr jungen Menschen als bislang und unabhän-

gig vom Bildungshintergrund der Eltern und ihrer finanziellen Möglichkeiten ein Hoch-
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schulstudium zu ermöglichen“ (vgl. Drucksache 17/741 des Niedersächsischen Landta-

ges, S. 9). Die Abschaffung der vor sieben Jahren eingeführten Studienbeiträge wird als 

wesentlicher Baustein zur Erreichung dieses Ziels angesehen, indem durch die Herstel-

lung eines beitragsfreien Zugangs zu grundständigen Studiengängen und konsekutiven 

Masterstudiengängen bestehende finanzielle Hürden beim Hochschulzugang abgebaut 

werden sollen. 

Die vorgetragene Argumentation geht davon aus, dass die Pflicht zur Zahlung von 

Studienbeiträgen einen Teil der Studienberechtigten von der Aufnahme eines Hoch-

schulstudiums abhalten könnte, insbesondere solche aus hochschulfernen Elternhäu-

sern. Diese Fragestellung ist seit Einführung von Beiträgen bzw. Gebühren in mehreren 

deutschen Ländern verschiedentlich untersucht worden (vgl. Hetze/Winde 2011, Bai-

er/Helbig 2011, Dietrich/Gerner 2012, Hübner 2012). Speziell mit Blick auf die Studien-

berechtigten in Niedersachsen hat das DZHW im Auftrag des Niedersächsischen Ministe-

riums für Wissenschaft und Kultur eine Analyse anhand von Daten des Studienberechtig-

tenpanels sowie der Studienanfängerbefragung vorgenommen, deren Ergebnisse im 

Jahr 2013 vorgelegt wurden (vgl. Hauschildt/Jaeger/Quast 2013). Hierbei wurden die 

Studierwahrscheinlichkeit der Studienberechtigten aus Niedersachsen vergleichend zu 

der Studierwahrscheinlichkeit von Studienberechtigten aus den anderen beitragserhe-

benden Ländern (zum Erhebungszeitpunkt Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-

Westfalen, Hamburg), den beitragsfreien Ländern West und den beitragsfreien Ländern 

Ost untersucht. Die Studie führt kurz gefasst zu folgenden Ergebnissen: 

 Seit der Einführung von Studienbeiträgen ist ein signifikanter allgemeiner Rückgang 

der Studierbereitschaft eingetreten: Die Studierwahrscheinlichkeit der Studienbe-

rechtigten hat sich im Vergleich der Jahrgänge 2004 und 2006 – und damit in zeitli-

cher Parallelität zur Einführung der Studienbeiträge – in der Größenordnung von 

fünf bis sechs Prozentpunkten verringert. Dies gilt nicht nur für Niedersachsen, son-

dern auch für die anderen Ländergruppen – sowohl mit als auch ohne Erhebung von 

Studienbeiträgen. Bei den darauffolgenden Studienberechtigten-Jahrgängen 2008 

und 2010 zeigen sich im Vergleich zu den Studienberechtigten des Jahrgangs 2006 

nur noch geringfügige Veränderungen.  

 Bei Studienberechtigten aus nichtakademischen Elternhäusern sowie bei Frauen fällt 

der Rückgang der Studierwahrscheinlichkeit jeweils etwas stärker aus, sowohl in 

Niedersachsen wie auch in den anderen Ländergruppen. So liegt der Rückgang z. B. 

bei niedersächsischen Studienberechtigten aus nicht-akademischen im Vergleich der 

Jahrgänge 2004 und 2006 bei sieben Prozentpunkten, bei Studienberechtigten aus 

akademischen Elternhäusern hingegen nur bei vier Prozentpunkten. 

 Der festgestellte Rückgang der Studierwahrscheinlichkeit ist gemäß den Ergebnissen 

multivariater Analysen nicht auf Veränderungen in der Zusammensetzung der Schul-

abschlussjahrgänge hinsichtlich des Geschlechts, der Bildungsherkunft, der Art der 

erworbenen Hochschulreife oder der Schulleistungen zurückzuführen. Ebenso lässt 

sich der Rückgang nicht mit veränderten Ertragserwartungen der Studienberechtig-

ten wie bspw. einer im Zeitverlauf verhalteneren Einschätzung der Berufsaussichten 

erklären. Gleichzeitig liefern die durchgeführten Analysen Hinweise darauf, dass die 

verringerte Studierwahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit einer gestiegenen Re-
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levanz kostenbezogener Motive – insbesondere der Opportunitätskosten – steht. 

Damit ist es als wahrscheinlich anzusehen, dass die Einführung von Studienbeiträgen 

als kostenbezogener Faktor zu dem beobachteten Rückgang der Studierwahrschein-

lichkeit beigetragen hat. Diese Schlussfolgerung wird auch dadurch gestützt, dass die 

direkte Abfrage der Reaktion auf die Einführung von Studienbeiträgen bei den Stu-

dienberechtigten der Jahrgänge 2006 und 2008 zu korrespondierenden Ergebnissen 

führt: So gaben 2008 etwa 6 % der niedersächsischen Studienberechtigten an, auf-

grund der Einführung von Studienbeiträgen auf die Aufnahme eines Hochschulstudi-

ums zu verzichten bzw. aufgrund der Beiträge hinsichtlich der Studienaufnahme un-

sicher zu sein. Bei den Studienberechtigten der Gruppe der anderen beitragserhe-

benden Länder lag dieser Anteil ebenfalls bei 6 %, in den beitragsfreien Ländern 

West und Ost jeweils bei 4 %. Ebenso gaben Studienberechtigte aus hochschulfernen 

Familien und Frauen zu jeweils überdurchschnittlichen Anteilen an, aufgrund von 

Studienbeiträgen auf die Aufnahme eines Hochschulstudiums zu verzichten (z.B. 

niedersächsische Studienberechtigte 2008 aus nichtakademischen Elternhäusern: 

8 % gegenüber 4 % bei den Studienberechtigten aus akademischen Elternhäusern). 

Die festgestellte Befundlage ist insofern bemerkenswert, als dass der in zeitlicher Paral-

lelität mit der Einführung von Studienbeiträgen stattfindende Rückgang der Studierbe-

reitschaft nicht nur, wie vielfach zunächst angenommen (vgl. z.B. Hetze/Winde 2010), in 

den beitragserhebenden, sondern auch in den beitragsfreien Ländern zu beobachten ist. 

Dies legt die Vermutung nahe, dass im Zusammenhang mit der Einführung der Studien-

beiträge in mehreren deutschen Ländern von einer allgemeinen Sensibilisierung der 

Studienberechtigten gegenüber den mit einem Hochschulstudium verbundenen direk-

ten und indirekten Kosten auszugehen ist, möglicherweise verbunden mit einer allge-

meinen Verunsicherung dahingehend, dass Studienbeiträge sukzessive auch in den an-

deren Ländern eingeführt werden könnten. Insbesondere die Medienberichterstattung 

sowie die auch in den beitragsfreien Ländern stattgefundenen Demonstrationen könn-

ten hierzu beigetragen haben. Plausibel ist zudem, dass ein Teil der Studienberechtigten 

aus den beitragsfreien Ländern offensichtlich deshalb auf das ursprünglich beabsichtigte 

Studium verzichtet, weil der gewünschte Studiengang (nur) in einem Bundesland ange-

boten wird, in dem Studiengebühren zu entrichten sind (vgl. hierzu auch Hübner 2012). 

Angesichts dieses Ergebnisbildes – und der grundsätzlichen Bedeutung antizipierter Kos-

ten für die Genese von Bildungsungleichheit (vgl. Becker/Hecken 2007; Schindler/Reimer 

2010) – erscheint es begründbar, bei der Konzipierung von Maßnahmen zur Verringe-

rung finanzieller Hürden beim Hochschulzugang sowie zur Förderung der Chancen-

gleichheit (auch) bei der Pflicht zur Zahlung von Studienbeiträgen anzusetzen. 

Mit Blick auf die erst vor vergleichsweise kurzer Zeit erfolgte Einführung der Bei-

tragspflicht ist jedoch anzumerken, dass die vollständige Abschaffung der Beiträge in 

diesem Zusammenhang nur eine und keineswegs die nächstliegende Option zur Umset-

zung der verfolgten Ziele darstellt. Alternativen bestehen insbesondere in der Modifika-

tion der angewandten Beitragsmodelle selbst, bspw. in Richtung nachgelagerter Stu-

dienbeiträge mit einkommensabhängiger Rückzahlung wie in Australien praktiziert, so-
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wie in einer deutlich stärkeren Auflage von Stipendien für Studierende, wodurch dem 

Grundgedanken einer nachfrageorientierten Hochschulfinanzierung entsprochen würde.  

2.2 Studienbeiträge und Studienbedingungen 

Die Einführung der Studienbeiträge verfolgte das hochschulpolitische Ziel, die Studien-

bedingungen an den niedersächsischen Hochschulen zu verbessern. In der bereits ge-

nannten DZHW-Studie wurde auch analysiert, ob sich entsprechende Effekte empirisch 

nachweisen lassen. Die anhand des Studienqualitätsmonitors des DZHW und der AG 

Hochschulforschung der Universität Konstanz durchgeführten Analysen kommen zu 

folgenden Ergebnissen: 

 Die Lehr- und Studienbedingungen an den niedersächsischen Hochschulen haben 

sich im Spiegel der studentischen Wahrnehmung seit Einführung der Studienbeiträge 

kontinuierlich positiv entwickelt: Während im Sommersemester 2008 etwas weniger 

als die Hälfte (48 %) der befragten Studierenden zufrieden oder sehr zufrieden mit 

den Studienbedingungen an ihrer Hochschule waren, geben dies im Sommersemes-

ter 2011 bereits 59 % an. Diese Veränderung ist zum einen vor dem Hintergrund ei-

nes allgemeinen und länderübergreifend feststellbaren Trends einer zunehmenden 

Studienzufriedenheit zu sehen, der, wie andere Studien zeigen, bereits in die Zeit vor 

Einführung von Studienbeiträgen in einigen deutschen Ländern zurückreicht (vgl. 

Bargel/Ramm/Multrus 2008). Zum anderen ist festzustellen, dass die Studienzufrie-

denheit an den niedersächsischen Hochschulen wie auch in den anderen beitragser-

hebenden Ländern seit 2008 in deutlich stärkerem Maße zugenommen hat als in den 

beitragsfreien Ländern West und Ost (Niedersachsen: +11 Prozentpunkte, Beitrags-

länder West: +9 Prozentpunkte, beitragsfreie Länder West: +5 Prozentpunkte, bei-

tragsfreie Länder Ost: +3 Prozentpunkte). Wie multivariate Mehrebenenanalysen 

zeigen, ist diese zwischen beitragserhebenden und beitragsfreien Ländern unter-

schiedliche Entwicklung nicht auf unterschiedliche Zusammensetzungen der befrag-

ten Stichproben in den einzelnen Ländergruppen und Jahrgängen zurückzuführen. 

Demzufolge ist davon auszugehen, dass die zusätzlichen Einnahmen aus Studienbei-

trägen für die günstigere Entwicklung der Lehr- und Studienbedingungen in Nieder-

sachsen wie auch in den anderen beitragserhebenden Ländern eine entscheidende 

Rolle spielen.  

 Diese Schlussfolgerung wird durch zwei weitere Ergebnisse gestützt:  

 Die Studierenden niedersächsischer Hochschulen konstatieren vor allem in sol-

chen Bereichen Verbesserungen, die durch den Einsatz von Einnahmen aus Stu-

dienbeiträgen unmittelbar und kurzfristig beeinflussbar sind – z. B. der sachlich-

räumlichen Ausstattung (+26 Prozentpunkte von 2007 auf 2011), den Serviceleis-

tungen der Hochschule (+24 Prozentpunkte) und den Teilnehmerzahlen in den 

Lehrveranstaltungen (+22 Prozentpunkte). Die Veränderungen in anderen Berei-

chen, z.B. der fachlichen Qualität der Lehre (+8 Prozentpunkte von 2008 auf 

2011) oder des Aufbaus und der Struktur des Studiengangs (+7 Prozentpunkte) 

fallen demgegenüber deutlich geringer aus, was der Erwartung entspricht, dass 
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sich die zusätzlichen Mittel aus Studienbeiträgen auf diese Bereiche nicht oder 

erst in längerfristigen Zeitperspektiven auswirken könnten.  

 Die durchgeführten multivariaten Analysen weisen einen klaren Zusammenhang 

zwischen dem zusätzlichen Einsatz von wissenschaftlichem Personal, das aus 

Studienbeiträgen finanziert wird, und der Verbesserung der Studienzufriedenheit 

im Zeitverlauf aus: Je mehr aus Beitragseinnahmen finanziertes Personal an einer 

Hochschule eingesetzt wird, desto stärker fällt die Verbesserung der Zufrieden-

heit von 2008 auf 2011 aus. 

Die Ergebnisse der DZHW-Untersuchung liefern demzufolge einen klaren Hinweis da-

rauf, dass die durch Einführung von Studienbeiträgen an den niedersächsischen Hoch-

schulen zusätzlich vorhandenen Mittel zu einer Verbesserung der Studienbedingungen 

aus Sicht der Studierenden beigetragen haben. Um diese in den vergangenen Jahren 

erreichten Verbesserungen nicht zu gefährden, ist eine Kompensation der entfallenden 

Einnahmen aus Studienbeiträgen, wie sie im Gesetzentwurf der niedersächsischen Lan-

desregierung vorgesehen ist, folglich von hoher Bedeutung.  

3 Zu den Regelungen des Gesetzesentwurfes  

3.1 Regelungen zum Studienguthaben 

Die Definition von Studienguthaben (neuer § 12 Abs. 2 eines geänderten NHG, 

DS 17/741) wird erforderlich, da nach dem Verbrauch der Studienguthaben Langzeitstu-

diengebühren gemäß § 13 Abs. 1 eines geänderten NHG zu erheben sind. Das Studien-

guthaben definiert sich dabei aus der Zahl der Semester der Regelstudienzeit eines ge-

wählten grundständigen Studiengangs zuzüglich sechs weiterer Semester. Wenn folgend 

ein konsekutiver Masterstudiengang studiert wird, erhöht sich das Studienguthaben um 

die Regelstudienzeit dieses Studiengangs. Im Ergebnis darf die Summe der Regelstudien-

zeiten eines grundständigen und eines daran anschließenden Studiengangs insgesamt 

um sechs Semester überschritten werden, bevor das Studienguthaben verbraucht ist 

und die Regelungen zur Erhebung von Langzeitstudiengebühren Bedeutung erlangen 

(§ 13 eines geänderten NHG). 

Die Definition der Studienguthaben erscheint in Bezug auf ihre Handhabbarkeit und 

den mit der Administration verbundenen Verwaltungsaufwand praktikabel und ange-

messen. Dies gilt in Hinblick auf die Regelungen im Falle eines Teilzeitstudiums, aber 

auch in Hinblick auf die Bemessung der Studienguthaben bei Aufnahme eines konsekuti-

ven Masterstudiums, wenn der qualifizierende Abschluss im Ausland erworben wurde. 

Die in diesem Fall erfolgende Festlegung des Studienguthabens als doppelte Regelstudi-

enzeit des Masterstudiengangs berücksichtigt dabei unterschiedlich lange Regelstudien-

zeiten der Masterangebote. 

Die gegenüber des geltenden NHG wiedereingeführte Berücksichtigung von Gremi-

entätigkeiten bei der Berechnung des Studienguthabens und des sich daraus ableiten-

den Zeitpunkts der Zahlung von Langzeitstudiengebühren ist unter partizipativen Ge-

sichtspunkten positiv zu bewerten, da dadurch ein hochschulbezogenes Engagement der 

Studierenden gefördert wird. Ein solches Engagement ist insbesondere auch hinsichtlich 

der Mitwirkungsmöglichkeiten der Studierenden bei der Verwendung der Studienquali-
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tätsmittel (§ 14 b eines geänderten NHG) im Gesetz angelegt und sollte insofern nicht 

mit einem negativen Anreiz in Form der Zahlung von Langzeitstudiengebühren versehen 

werden. Inwieweit hier eine Berücksichtigung von maximal zwei Semestern (§ 13 Abs. 3, 

Satz 2) angemessen ist, ist normativ festzulegen und wird daher an dieser Stelle nicht 

weiter kommentiert. 

3.2 Ausgestaltung und Finanzierungswirkungen der Langzeitstudiengebühren 

Die grundsätzliche Regelung, Langzeitstudiengebühren zu erheben, ist schon im bisher 

geltenden NHG angelegt und ist somit nicht zentraler Gegenstand der Stellungnahme. 

Inwieweit Langzeitstudiengebühren sich tatsächlich durch eine erhöhte Inanspruchnah-

me der staatlich finanzierten Hochschulinfrastruktur in jedem Semester begründen las-

sen, könnte dabei kontrovers diskutiert und beurteilt werden. Es besteht durchaus auch 

die Möglichkeit, dass Studierende mit längerer Studienzeit ihre Lehrnachfrage nur an-

ders über die Studiendauer verteilen als Studierende, die kürzer studieren. Dies ist umso 

eher anzunehmen, wenn die Ursache von langen Studienzeiten in der Notwendigkeit der 

Einkommenserzielung liegt. So ist bspw. der vom DZHW für das Deutsche Studenten-

werk durchgeführten 20. Sozialerhebung zu entnehmen, dass der Zeitaufwand für Er-

werbstätigkeit Studierender im Zeitablauf des Studiums ansteigt und im 9./10. Semester 

doppelt so hoch ausfällt wie in den Anfangssemestern, mit einem weiteren Anstieg bei 

den Langzeitstudierenden (Middendorff u.a. 2013, S. 333). Die Ergebnisse der Sozialer-

hebung zeigen gleichzeitig einen negativen Zusammenhang zwischen Zeiten für Er-

werbstätigkeit und Zeitaufwendungen für Lehrveranstaltungen und Selbststudium. Nach 

diesen Ergebnissen reduziert eine Stunde Erwerbstätigkeit den Aufwand für das Studium 

durchschnittlich um eine halbe Stunde je Woche (Middendorff u.a. 2013, S. 341 f). Unter 

Aspekten der Chancengleichheit ist zusätzlich darauf hinzuweisen, dass Studierende 

„niedriger“ Bildungsherkunft während des gesamten Studiums einen höheren zeitlichen 

Aufwand für Erwerbstätigkeit haben als Studierende aus Elternhäuser mit „hohem“ Bil-

dungshintergrund (Middendorff u.a. 2013, S. 399-341).  

Der um zwei Semester nach hinten verschobene Zeitpunkt, von dem an Langzeitstu-

diengebühren nach der Regelung eines geänderten NHG zu entrichten sind (§ 13 Abs. 1), 

wirkt somit in Richtung größerer Sozialverträglichkeit der Langzeitstudiengebühren. Dies 

wird auch durch den zukünftig einheitlichen Betrag von 500 Euro pro Semester „Lang-

zeitstudium“ und damit den Verzicht auf die im gültigen NHG festgelegte, mit der Se-

mesterzahl steigende Staffelung der Langzeitstudiengebühren unterstrichen.  

Ob und inwieweit die Regelung, die Langzeitstudiengebühren erst ab dem siebten 

(statt bisher dem fünften) Semester der Überschreitung der Regelstudienzeit bzw. des 

Studienguthabens zu erheben, für die Hochschulen zu Einnahmeausfällen dadurch führt, 

dass im fünften und sechsten Semester über der Regelstudienzeit weder die neu einzu-

führenden Studienqualitätsmittel noch Langzeitstudiengebühren in die Hochschulhaus-

halte fließen, kann hier nicht abschließend beurteilt werden. Das zweisemestrige „Loch“ 

in der Finanzierung wirkt ebenso in diese Richtung wie der Verzicht auf die ansteigende 

Staffelung der Gebühren pro Semester. Dem DZHW liegen aber keine Informationen 

darüber vor, in welcher Höhe das Aufkommen aus den Langzeitstudiengebühren sich 

derzeit bewegt und inwieweit die bisher schon bestehende Deckelung der den Hoch-
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schulen zur Verfügung stehenden Mittel aus Langzeitstudiengebühren derzeitig und 

künftig überschritten wird.  

Das Aufkommen hängt zudem im ganz entscheidenden Maße davon ab, wie sich die 

Zahlen der Langzeitstudierenden entwickeln. Da sowohl die Erhebung von Langzeitstu-

diengebühren als auch die im geänderten Gesetz bestehenden Verwendungsauflagen 

(§ 13 Abs. 2, Satz 3) der Langzeitstudiengebühren darauf gerichtet sind, die Studienzei-

ten zu verkürzen und einen erfolgreichen Studienabschluss zu ermöglichen, dienen die 

Langzeitstudiengebühren nicht der allgemeinen Finanzierung der Hochschulen oder der 

allgemeinen Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen. Erfolgreich wäre in 

dieser Perspektive die Hochschule, der es gelingt, die Erhebung von Langzeitstudienge-

bühren vollständig zu vermeiden und entsprechend ohne diese Mittel auszukommen. 

Da Langzeitstudiengebühren nach Zielstellung des geänderten Gesetzes darauf ge-

richtet sind, einen zügigen Studienabschluss zu ermöglichen, erscheint auch der in § 13 

Abs. 2, Satz 2 definierte Aufteilungsschlüssel „Anteil an der Gesamtzahl der Studieren-

den, die die Regelstudienzeit um mehr als vier Semester überschreiten“, angemessen 

und zielführend. 

3.3 Gewährung der Studienqualitätsmittel 

Die in § 14 a (in Verbindung mit § 12) getroffenen Regelungen zur Gewährung von Stu-

dienqualitätsmitteln entsprechen weitgehend den Regelungen in § 11 des geltenden 

NHG, die der Entrichtung der Studienbeiträge zu Grunde liegen. Die Gewährung der 

Studienqualitätsmittel von 500 Euro je Studierenden bzw. Studierende erfolgt in der 

Höhe der bisherigen Studienbeiträge. Da die tatsächlichen Studierendenzahlen zu Grun-

de liegen, wird auch der jeweiligen Entwicklung der Gesamtzahlen an den Hochschulen – 

sowohl bei rückläufigen als auch steigenden Zahlen – Rechnung getragen. Das ist als 

zieladäquat zu bewerten. Das gleiche gilt für die pauschalisierte Berücksichtigung der 

bisherigen Ausnahmen von der Beitragserhebung gemäß § 11 Abs. 3 in Form eines lan-

desdurchschnittlichen Anteils von Ausnahmen (§ 14 a Abs. 1, Satz 3 des Gesetzentwur-

fes), insbesondere mit Blick auf die Begrenzung des Verwaltungsaufwandes. Insgesamt 

ersetzen somit die Studienqualitätsmittel die Studienbeiträge in gleicher Höhe. 

Die Studienqualitätsmittel haben allerdings aus wirtschaftswissenschaftlicher, spezi-

ell finanzwissenschaftlicher Sicht nicht mehr die direkten Lenkungs- und Anreizeffekte, 

die den direkt von den Studierenden zu tragenden Studienbeiträgen innewohnen. Dies 

gilt sowohl für Anreize eines beschleunigten Studiums (zügiges Studieren = Vermeidung 

von Kosten in Form von Studienbeiträgen) wie für die Entwicklung der Studiennachfrage 

(„Wo erhalte ich für mein Geld eine angemessene oder die beste Ausbildungsqualität“?). 

Da der Gesetzentwurf aber insbesondere der Verbesserung der Chancengleichheit eine 

große Priorität einräumt, sind diese Nebenwirkungen hinzunehmen. 

Des Weiteren ist dem Sachverhalt Augenmerk zu schenken, dass die Studienquali-

tätsmittel anders als die Studienbeiträge aus dem allgemeinen Landeshaushalt zu tragen 

sind. Finanzielle Restriktionen im Landesbudget könnten sich insofern langfristig direkt 

auf die Höhe der den Hochschulen zusätzlich zur Grundfinanzierung zu Verfügung ste-

henden Studienqualitätsmittel auswirken, was aus Sicht der Hochschulen einen Risiko-

faktor darstellt.  
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3.4 Verwendung der Studienqualitätsmittel 

Die vom Land zur Verfügung gestellten Qualitätssicherungsmittel sind wie die gegenwär-

tigen Studienbeiträge für Zwecke der Sicherung und Verbesserung der Lehre und der 

Studienbedingungen einzusetzen (§ 14 b Abs. 1, Sätze 1 bis 3). Dies ist vor dem Hinter-

grund der verfolgten Zielstellungen sachgerecht. Die in § 14 b Abs. 1, Satz 4 und 5 ge-

troffenen Regelungen stellen sicher, dass die vom Land gewährten Studienqualitätsmit-

tel zeitnah eingesetzt werden und damit auch den Studierenden zu Gute kommen, die 

zum Zeitpunkt der Gewährung auch studieren („zeitliche Äquivalenz“). Die Möglichkeit, 

besonders begründet davon Ausnahmen zuzulassen (Satz 6), kann bei besonderen Maß-

nahmen sinnvoll sein, sollte aber sparsam eingesetzt werden. Die in Absatz 4 definierte 

besondere Berichtspflicht zur Verwendung der Studienqualitätsmittel durch die Hoch-

schule erscheint vor diesem Hintergrund zielführend, sollte aber ohne zu großen Verwal-

tungsaufwand erfolgen. 

Die Mitwirkung der Studierenden bei der Verwendung der Studienqualitätsmittel 

(§14 b, Abs. 2) ist gegenüber der bisherigen Regelung in § 11 Abs. 2, Satz 5 NHG) ausge-

weitet worden. Dies ist aus partizipativer Sicht zu begrüßen. Inwieweit es hier zu Prob-

lemen im Ablauf und bei der Umsetzung von Maßnahmen kommt, kann nicht abschlie-

ßend eingeschätzt werden. So ist bspw. denkbar, dass sich die Entscheidungsfindung zu 

einzelnen Maßnahmen verzögert, wenn die Sicht von Studierenden und Lehrenden bei 

der Priorisierung bestimmter Maßnahmen auseinanderfallen. Für diesen Konfliktfall 

sieht der Gesetzentwurf kein Einigungsverfahren zur Konfliktlösung vor. 

3.5 Änderung des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes 

Die Kompensation der Einnahmeausfälle durch Studienbeiträge durch das Land bringt 

grundsätzlich die Gefahr mit sich, dass die Mittel zu einer Aufstockung des Studienplatz-

angebots führen und damit nicht mehr gezielt zur Verbesserung der Studienqualität 

verwendet werden können. Durch die Änderung des Niedersächsischen Hochschulzulas-

sungsgesetzes soll sichergestellt werden, dass die zusätzlichen vom Land zur Verfügung 

gestellten Studienqualitätsmittel nicht zu zusätzlichen Kapazitäten in Form zusätzlicher 

Studienplätze führen. Für eine Verbesserung der Qualität der Lehre und der Studienbe-

dingungen wären diese Mittel dann nicht mehr verfügbar. Das im Gesetzentwurf ge-

wählte Vorgehen entspricht bspw. der Regelung im Qualitätssicherungsgesetz in Baden-

Württemberg (§ 2, Abs. 1, Satz 2). Hier hat die im Jahr 2011 getroffene Regelung bisher 

Bestand. 
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